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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien zunächst ein frohes Neues und vor allen 
Dingen gesundes Jahr 2022.

Es gibt Bereiche, da können wir als Ihr Steuerberater Pluspunkte sammeln. Weise 
Hinweise zum Steuersparen gehören dazu, erfolgreich geschlagene Schlachten im 
Rahmen einer Betriebsprüfung oder die Unterstützung bei Umstrukturierungen zur 
Schaffung geeigneter Unternehmensstrukturen.

Daneben gibt es Themen, mit denen Sie und wir uns beschäftigen müssen, die weniger 
attraktiv sind. Denken Sie an den Datenschutz. Oder an das Thema Transparenzregister 
(das gemäß § 18 Geldwäschegesetz einzurichtende öffentliche Register zur Offenle-
gung des oder der wirtschaftlichen Berechtigten von Organisationen und Unternehmen), 
das nach knapp zwei Jahren relativer Ruhe wieder zu neuer Aktualität gefunden hat. 

Grund für die neue Aktualität ist das Transparenzregister- und Finanzinformations-
gesetz, das (eigentlich) bereits am 1. August 2021 in Kraft getreten ist und wesent-
liche Verschärfungen mit sich gebracht hat. Viele Unternehmen, für die bisher die 
so genannte Meldefiktion galt (hier war ein Eintrag ins Transparenzregister entbehr-
lich, wenn sich der wirtschaftlich Berechtigte aus anderen öffentlichen Registern 
wie z. B. dem Handelsregister entnehmen ließ), müssen nun die entsprechenden 
Angaben nachholen. Für die Meldung gelten jedoch in Abhängigkeit von der Rechts-
form bestimmte Übergangsfristen: 

• Aktiengesellschaft, SE, Kommanditgesellschaft auf Aktien: 
 spätestens bis zum 31. März 2022,
• GmbH, Partnerschaftsgesellschaft, Genossenschaft, Europäische Genossen-
 schaft: spätestens bis zum 30. Juni 2022,
• in allen anderen Fällen (z. B. OHG, KG, GmbH & Co. KG, Stiftungen, e. V): 
 spätestens bis zum 31. Dezember 2022.

Neu ist damit, dass das Transparenzregister von einem „Auffangregister“ zu einem 
„Vollregister“ erstarken soll und regelmäßig alle vom Geldwäschegesetz geforder-
ten Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten enthalten soll, auch dann, wenn sich 
diese Angaben aus anderen Registern (z. B. Handels-, Genossenschafts- oder 
Partnerschaftsregister) entnehmen lassen. 

Soweit eine erforderliche Eintragung noch nicht erfolgt ist, ist somit die Nachho-
lung bis zu den o. g. Fristen dringend zu empfehlen. Dies gilt insbesondere, wenn 
Sie Corona-Hilfen erhalten haben, da im Rahmen des Hilfsantrags die Einhaltung 
der Bestimmungen zum Transparenzregister bestätigt werden muss und im Falle 
von Verstößen eine Rückzahlungspflicht nicht ausgeschlossen werden kann. 

Sprechen Sie uns hierzu gerne an. 

Mit freundlichen Grüßen

Helmut Brendt
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Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
  
  Überweisung 5 Scheck 6

 10.02.20222 14.02.2022 10.02.2022

 10.03.2022 14.03.2022 10.03.2022

 10.03.2022 14.03.2022 10.03.2022

 10.02.20224 14.02.2022 10.02.2022

 15.02.20224 18.02.2022 15.02.2022

 Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
 erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

 24.02.2022 entfällt entfällt

  Termine Februar 2022 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialabgaben fällig werden:

1Für den abgelaufenen Monat.

4Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer- 
fristverlängerung für den vorletzten Monat, 
bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-
längerung für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr.

5Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohn- 
steueranmeldungen müssen grundsätzlich 
bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist 
der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 

Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

6Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, 
dass die Zahlung erst drei Tage nach Ein- 
gang des Schecks beim Finanzamt als er- 
folgt gilt. Es sollte stattdessen eine Ein- 
zugsermächtigung erteilt werden.

7Die Sozialversicherungsbeiträge sind ein- 
heitlich am drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats fällig. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 

Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkas-
sen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen der 
jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
22.02.2022, 0 Uhr) vorliegen. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchfüh-
rung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer

Gewerbesteuer

Kapitalertragssteuer,
Solidaritätszuschlag

Sozialversicherung 7
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  Wichtige Neuregelungen ab   
  Januar 2022  

Der Grundfreibetrag steigt um 204 Euro. 
Damit soll das Existenzminimum für Erwach-
sene steuerfrei gestellt werden. Bei einem 
Ledigen wird demnach erst ab einem zu 
versteuernden Einkommen von mehr als 
9.948 Euro im Jahr Einkommensteuer 
fällig. Bei Ehepaaren bzw. eingetragenen 
Lebenspartnern verdoppelt sich der Betrag 
auf 19.896 Euro.

Vorsorgeaufwendungen für das Alter 
können 2022 steuerlich besser abgesetzt 
werden. Für die Berücksichtigung der Son- 
derausgaben gilt 2022 ein Höchstbetrag 
von 25.639 Euro. Maximal können davon 
im kommenden Jahr 94 % abgesetzt werden. 
Alleinstehende können demnach 24.101 
Euro und Ehepaare bzw. eingetragene 
Lebenspartner 48.202 Euro steuerlich 
geltend machen.

Bei der Rentenbesteuerung erhöht sich ab 
1. Januar der steuerpflichtige Rentenanteil 
von 81 auf 82 %. Somit bleiben nur noch 
18 Prozent der ersten vollen Bruttojahres-
rente steuerfrei. Dieser Anteil gilt für im 
Jahr 2022 neu hinzukommende Rentner-
jahrgänge. Bei Bestandsrenten bleibt der 
festgesetzte steuerfreie Rentenbetrag 
bestehen. 

Wer seit 2019 eine betriebliche Altersvor-
sorge abgeschlossen hat, bekommt 15 % 
Zuschuss vom Arbeitgeber. Ab 2022 muss 
dieser Zuschuss auch für Altverträge gezahlt 
werden. Den vollen Zuschuss erhält, wessen 
Verdienst unterhalb der Beitragsbemes-
sungsgrenze für die gesetzliche Kranken-
versicherung liegt - die beträgt 58.050 Euro 
brutto im Jahr 2022. Bei höherem Verdienst 
darf der Zuschuss gleitend abgesenkt 
werden.

Corona-Bonus läuft aus: Arbeitgeber 
können Mitarbeitern einen Bonus von bis 
zu 1.500 Euro steuer- und sozialversiche-
rungsfrei auszahlen oder als Sachleistun-
gen gewähren. Erfasst werden Sonderleis-
tungen, die Beschäftigte zwischen dem  
1. März 2020 und dem 31. März 2022 

erhalten. Voraussetzung ist, dass die 
Sonderzahlung zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erfolgt.

Zum 1. Januar 2022 wird die Sachbezugs-
freigrenze von bisher 44 Euro monatlich 
auf 50 Euro angehoben. Die Freigrenze gilt 
für Sachzuwendungen, etwa Gutscheine, 
die Beschäftigten monatlich überlassen 
werden. Bis zur Freigrenze können die Zu- 
wendungen steuerfrei behandelt werden. 
Das Überschreiten der Freigrenze führt zu 
einer Steuerpflicht des gesamten zuge-
wendeten Betrages. Ein Zusammenrech-
nen der monatlichen Beträge auf einen 
Jahresbetrag ist nicht zulässig.

Sachbezugswerte 2022: Der Verbraucher-
preisindex ist im maßgeblichen Zeitraum 
von Juni 2020 bis Juni 2021 um 2,8 Prozent-
punkte gestiegen. Auf dieser Grundlage 
wurde der Wert für Verpflegung von 263 
Euro auf 270 Euro (Frühstück 56 Euro, 
Mittag- und Abendessen jeweils 107 Euro) 
angehoben. Der Wert für Mieten und Unter- 
kunft erhöht sich um 1,7 % von 237 Euro 
auf 241 Euro.

Der gesetzliche Mindestlohn steigt ab 
dem 1. Januar von 9,60 Euro auf 9,82 Euro 
pro Stunde. Zum 1. Juli 2022 soll er dann 
noch einmal auf 10,45 Euro pro Stunde 
angehoben werden. Der neue Mindestlohn 
gilt auch für Minijobs. Aber: Der Verdienst 
darf 450 Euro monatlich trotzdem nicht 
überschreiten. Ansonsten wird das Arbeits-
verhältnis sozialversicherungspflichtig.

Mit der Kurzarbeitergeldverlängerungsver-
ordnung (KugverlV) vom 24. November 2021 
wird die Möglichkeit, die maximale Bezugs-
dauer des Kurzarbeitergeldes von bis zu 
24 Monaten nutzen zu können, für weitere 
drei Monate bis zum 31. März 2022 verlän- 
gert. Auch die Erleichterungen und Sonder-
regelungen für den Bezug des Kurzarbeiter-
geldes sind entsprechend verlängert. Die 
bisherige vollständige Erstattung der 
Sozialversicherungsbeiträge wird auf die 
Hälfte reduziert. Besonderheit: Arbeitge-
bern werden weitere 50 % der Sozialver-
sicherungsbeiträge erstattet, wenn ihre 
Beschäftigten während der Kurzarbeit an 

einer unter bestimmten Voraussetzungen 
geförderten beruflichen Weiterbildung 
teilnehmen. Lehrgangskosten für diese 

Weiterbildungen können, abhängig von 
der Betriebsgröße, ganz oder teilweise 
erstattet werden. Ab 1. Januar 2022 ist die 
Steuer-ID gewerblicher Mini-jobber über 
das elektronische Meldeverfahren an die 
Minijob-Zentrale zu übermitteln – unab-
hängig davon, ob der Arbeitgeber die 
Steuer pauschal an die Mini-job-Zentrale 
zahlt oder die individuelle Besteuerung 
nach der Lohnsteuerklasse über das Finanz-
amt vornimmt. Außerdem muss in der 
Datenübermittlung die Art der Versteue-
rung angegeben werden. Im Haushalts-
scheck-Verfahren erfragt die Minijob-Zent-
rale die Steuer-ID nur in den Fällen, in 
denen ausnahmsweise keine Pauschsteuer 
gezahlt wird.

  Das Transparenzregister –   
  Ab sofort ein Vollregister  

Die nötigen Angaben müssen über das 
Portal www.transparenzregister.de an das 
Register gemacht werden. Bei Verstößen 
gegen die Meldepflicht drohen Sanktionen.

Info-Schreiben – Rechtsänderungen im 
Transparenzregister

Zum 1. August 2021 ist das Transparenz-
register- und Finanzinformationsgesetz 
(TraFinG) in Kraft getreten, welches das 
Geldwäschegesetz (GWG) in Teilen neu 
gestaltet hat. Das GWG bringt wichtige 
Änderungen in Bezug auf das Transparenz-
register mit sich, über die wir sie nachfol-
gend informieren wollen:

Meldung des wirtschaftlich Berechtigten 
an das Transparenzregister

Im Transparenzregister enthalten sind die 
Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten 
von juristischen Personen des Privatrechts 
(u. a. AG, GmbH, eingetragener Verein) und 
in öffentlichen Registern eingetragenen 
Personengesellschaften (u. a. OHG, KG, 
Partnerschaftsgesellschaft, aber mangels 
Register nicht Gesellschaft bürgerlichen 
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Recht) sowie von Trusts und nicht-rechtsfä-
higen Stiftungen, deren Stiftungszweck 
aus Sicht des Stifters eigennützig ist, bzw. 
von Rechtsgestaltungen, die solchen 
Stiftungen in ihrer Struktur und Funktion 
entsprechen (§§ 20 Abs. 1, 21 Abs. 1 GwG).

Durch die erfolgte Änderung des Geldwä-
schegesetzes soll im Rahmen der Umset-
zung der Vernetzung der Transparenzregis-
ter der EU-Mitgliedstaaten das deutsche 
Transparenzregister von einem Auffang-
register auf ein Vollregister umgestellt 
werden. 

Bisher enthält das Transparenzregister 
selbst nicht die Angaben zum wirtschaft-
lich Berechtigten, sondern verweist für die 
im Handels-, Genossenschafts- und 
Partnerschaftsregister eingetragenen 
Gesellschaften auf diese Register.

Durch die Umgestaltung in ein Vollregister 
sollen diese Daten künftig unmittelbar über 
das Transparenzregister abrufbar sein. 
Diese Umstellung hat zur Folge, dass die 
betroffenen Gesellschaften und Rechtsein-
heiten, mit Ausnahme der eingetragenen 
Vereine, für die grundsätzlich eine automa-
tische Eintragung durch die registerführen-
de Stelle vorgesehen ist, künftig verpflichtet 
sind, den oder die wirtschaftlich Berech-
tigten nicht nur zu ermitteln, sondern auch 
dem Transparenzregister aktiv mitzuteilen. 

Die bisherige Mitteilungsfiktion nach § 20 
Abs. 2 GwG, nach der die Mitteilungspflicht 
als erfüllt gilt, wenn sich die Angaben 
bereits aus in anderen öffentlich zugäng-
lichen Registern (z. B. Handelsregister, 
Vereinsregister) enthaltenen Dokumenten 
und Eintragungen ergeben, entfällt. Betroffen 
hiervon sind auch Steuerberatungsgesell-
schaften und Partnerschaftsgesellschaften.

Ermittlung und Eintragung des wirtschaft-
lich Berechtigten

Als wirtschaftlich Berechtigter ist grund-
sätzlich jede natürliche Person, die unmittel-
bar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der 
Kapitalanteile oder der Stimmrechte einer 
Gesellschaft hält oder vergleichbare 

Kontrolle über die betreffende Gesellschaft 
hält, anzusehen. Ist auch nach sorgfältiger 
Prüfung keine natürliche Person als wirt- 
schaftlich Berechtigter zu ermitteln, so 
sind grundsätzlich die gesetzlichen Vertreter 
als sog. fiktiv wirtschaftlich Berechtigte ins 
Transparenzregister einzutragen (vgl. § 3 
Abs. 2 S. 5 GwG). Dies ist z.B. der Geschäfts-
führer einer GmbH oder der Vorstand einer 
Aktiengesellschaft.

Übergangsfristen

Allerdings sieht das Gesetz in § 59 Abs. 8 
GwG für die Meldung von juristischen 
Personen und in öffentlichen Registern 
eingetragene Personengesellschaften, für 
die bisher die Meldefiktion nach § 20 Abs. 
2 GwG gilt, bestimmte Übergangsfristen 
gestaffelt nach der jeweiligen Rechtsform 
vor:

• Aktiengesellschaft, SE, Kommanditge-
sellschaft auf Aktien: 

 spätestens bis zum 31. März 2022,

• GmbH, Partnerschaftsgesellschaft, 
Genossenschaft, Europäische Genos-
senschaft: spätestens bis zum 30. Juni 
2022,

• in allen anderen Fällen: z.B. Personen-
gesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co. 
KG, Stiftungen, e.V.

 bis spätestens zum 31. Dezember 2022.

Zudem sind nach § 59 Abs. 9 GwG 
Verstöße gegen die Pflicht zur Meldung an 
das Transparenz-register in Abhängigkeit 
von der Rechtsform erst zu einem späteren 
Zeitpunkt bußgeldbewehrt:

• Aktiengesellschaft, SE, Kommanditge-
sellschaft auf Aktien: 

 erst ab den 1. April 2023,

• GmbH, Partnerschaftsgesellschaft, 
Genossenschaft, Europäische Genos-
senschaft: 

 erst ab dem 1. Juli 2023,

• in allen anderen Fällen: erst ab  
1. Januar 2024.

Transparenzregister im Zusammenhang 
mit Corona-Hilfen

Zudem möchten wir Sie, wie bereits in 
unserer Update-E-Mail vom 22. April 2021, 
darauf hinweisen, dass auch für die Bean- 
tragung der Corona-Hilfen, insbesondere 
der November- und Dezemberhilfen sowie 
der Überbrückungshilfe III, eine Eintragung 
im Transparenzregister verpflichtend ist.

Anbei der Auszug der FAQ Punkt 3.19 zur 
Überbrückungshilfe III Stand 27. August 
2021:

„Im Rahmen des Antrags auf Überbrü-
ckungshilfe III ist unter anderem zu erklä- 
ren, dass die tatsächlichen Eigentümerver-
hältnisse der Antragsteller durch Eintragung 
ihrer wirtschaftlich Berechtigten in das 
Transparenzregister (www.transparenzre-
gister.de) im Sinne von § 20 Absatz 1 Geld- 
wäschegesetz (GwG) offengelegt sind. Dies 
gilt auch für ausländische Gesellschaften 
mit Betriebsstätte in Deutschland. 

Die Eintragungspflicht gilt nicht

a) wenn die Mitteilungsfiktion des § 20 
Absatz 2 Geldwäschegesetz (GwG) greift, 
weil die Angaben nach § 19 Absatz 1 
Nummer 1 - 4 GwG zu den wirtschaftlich 
Berechtigten aus einem in § 20 Absatz 2 
Satz 1 GwG bezeichneten Register (Handels-
register, Partnerschaftsregister, Genossen-
schaftsregister, Vereinsregister oder Unter- 
nehmensregister) elektronisch abrufbar 
sind. In diesen Fällen ist jedoch die Bei- 
fügung des Nachweises über die wirtschaft-
lich Berechtigten aus dem anderen Regis- 
ter (z. B. Gesellschafterliste aus dem 
Handelsregister) erforderlich (Es ist aus- 
reichend, wenn der entsprechende Nach- 
weis dem prüfenden Dritten vorliegt, so 
dass er der Bewilligungsstelle auf deren 
explizite Anforderung hin übermittelt 
werden kann. Es ist nicht notwendig, den 
Nachweis bereits zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung zu übermitteln oder ungefragt der 
Bewilligungsstelle zuzusenden.),

b) für eingetragene Kaufleute oder 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts oder
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c) für ausländische Gesellschaften, wenn 
sie entsprechende Angaben bereits an ein 
anderes Register eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union übermittelt haben.
Auf der für die Eintragung vorgesehenen 
Internetseite des Transparenzregisters 
(www.transparenzregister.de) besteht die 
Möglichkeit, die entsprechenden Daten zu 
übermitteln. Die Pflicht der antragstellen-
den Unternehmen im Sinne des Antrags-
verfahrens ist mit der Übermittlung abge- 
schlossen, worüber diese auch sofort und 
automatisch einen Nachweis erhalten. 
Soweit die Bewilligungsstelle einen Nach- 
weis über die tatsächlichen Eigentümer-
verhältnisse nicht bereits im Rahmen der 
Antragstellung anfordert, muss die Eintra- 
gung ins Transparenzregister spätestens 
zu dem Zeitpunkt erfolgt sein, zu dem die 
Schlussabrechnung vorgelegt wird.“

Die unter a) genannte Mitteilungsfiktion ist 
mit der Gesetzesänderung zum 1. August 
2021 entfallen. Somit ist diese Vereinfa-
chung auch für die Überbrückungshilfe III 
nicht mehr anwendbar. In diesem Falle ist 
eine Eintragung in das Transparenzregis-
ter dringend geboten!

Sollte noch keine Eintragung im Transpa-
renzregister vorliegen und sollte diese 
weiterhin unterbleiben sind die gewährten 
November-/Dezember- und Überbrückungs-
hilfen im Falle einer Überprüfung vollstän-
dig zurück zu zahlen!

  Corona – Steuerrechtliche   
  Erleichterungen  

Laut Bundessteuerberaterkammer (BStBK) 
hat das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) klargestellt, dass die Corona-Hilfen 
zwar nicht als Entschädigungen i. S. d. 
Einkommensteuergesetzes gelten, jedoch 
die allgemeinen Regelungen zur ertrag-
steuerlichen Behandlung von Investitions-
zuschüssen anwendbar sind, soweit  
die gezahlten Hilfen auch Anteile für die 
Anschaffung oder Herstellung von Wirt- 
schaftsgütern des Anlagevermögens ent- 
halten. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, 
erhaltene Hilfen von den Anschaffungskos-
ten zu kürzen und somit die sofortige 

Besteuerung derartiger Hilfsleistungen  
zu vermeiden. Die Versteuerung erfolgt 
demzufolge durch gekürzte Bemessungs-
grundlagen zur Absetzung für Abnutzung 
verteilt auf die betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer. Dies gilt für alle offenen 
Fälle!

  Drittes Corona-Steuerhilfegesetz –   
  Weitergeltung des ermäßigten   
  Umsatzsteuersatzes  

Die Gewährung des ermäßigten Umsatz-
steuersatzes in Höhe von 7 % für erbrachte 
Restaurant- und Verpflegungsdienstleistun-
gen, die eigentlich zum 30. Juni 2021 hätte 
beendet sein müssen, wurde befristet bis 
zum 31. Dezember 2022 verlängert. Die 
Abgabe von Getränken ist hiervon ausge- 
schlossen.

Zeitraum  01.01.2021 –  ab 
  31.12.2022 01.01.2023
Speisen zum Verzehr  
an Ort und Stelle  7 %  19 % 
Speisen Außerhaus- 
geschäft (Imbiss/
Lieferung/Abholung)  7 %  7 % 
Getränke (Grundsatz)  19 %  19 %

  Corona-Krise: Weitere Verlänge-   
  rung der verfahrensrechtlichen   
  Steuererleichterungen  

Das Bundesfinanzministerium eine weitere 
Verlängerung der Regelungen erlassen, die 
für die von den Folgen der Corona-Krise 
betroffenen Steuerpflichtigen steuerliche 
Erleichterungen vorsehen (Bundesfinanz-
ministerium, Schreiben (koordinierter 
Ländererlass) IV A 3 - S-0336 / 20 / 10001 : 
045 vom 07.12.2021). Von besonderer 
Bedeutung ist die Möglichkeit, Steuerfor-
derungen weiterhin zinslos zu stunden.
Zu den befristeten Steuererleichterungen 
zählen u. a.:
• Stundung von fälligen Steuern 
• Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen 
• Anpassung von Vorauszahlungen auf die 

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
2021 und 2022 

Die Anträge auf Stundung bzw. Vollstre-
ckungsaufschub sind bis zum 31. Januar 

2022 zu stellen. Anträge auf Anpassung 
der Vorauszahlungen können bis zum  
30. Juni 2022 gestellt werden. Antragsteller 
haben nachzuweisen, dass sie unmittelbar 
und nicht unerheblich negativ wirtschaft-
lich von der Corona-Krise betroffen sind. 
Wegen den BMF-Detailregelungen sprechen 
Sie uns bitte an. 

  Corona: Zu Ansprüchen aus   
  Betriebsschließungsversiche-   
  rungen  

• Der Versicherungsfall einer Betriebs-
schließungsversicherung – die auf das 
Infektionsschutzgesetz Bezug nimmt – 
tritt nur für die dort abschließend 
aufgeführten Krankheiten und Krank-
heitserreger ein.

• Ansprüche auf Schadensersatz für den 
Zeitraum vor Aufnahme von COVID-19 
bzw. SARS-CoV-2 in das Infektions-
schutzgesetz bestehen in diesen Fällen 
nicht.

• Sind die maßgeblichen Krankheiten 
darüberhinausgehend einschränkend 
gegenüber dem Infektionsschutzgesetz 
direkt in den Versicherungsbedingungen 
aufgezählt, ist auch diese Aufzählung 
abschließend gemeint.

Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts 
Rostock hat am 14.12.2021 entschieden, 
dass ein Anspruch auf Versicherungsleis-
tungen aus einer Betriebsunterbrechungs-
versicherung für den Zeitraum vor Aufnahme 
von COVID-19, bzw. SARS-CoV-2 in das 
Infektionsschutzgesetz nicht bestehe. Die 
einen Versicherungsfall begründenden 
Krankheiten und Krankheitserreger seien 
im Infektionsschutzgesetz abschließend 
aufgezählt. Anhaltspunkte für die Einbe-
ziehung weiterer noch gar nicht bekannter 
oder benannter Krankheiten, bestünden 
auch aus Sicht eines verständigen 
Versicherungsnehmers nicht.
Sind die maßgeblichen Krankheiten – wie 
in zwei der zu entscheidenden Fälle – weiter 
einschränkend direkt in den Versicherungs-
bedingungen aufgezählt, seien nur diese 
maßgeblich und ebenfalls abschließend 
gemeint. Auch die spätere Aufnahme von 
COVID-19 in das Infektionsschutzgesetz, 
löse dann keinen Versicherungsfall aus.
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Sachverhalt
Vorliegend hatten eine Gastronomin, ein 
Hotel- und ein Schwimmbadbetreiber auf 
Schadensersatz für den Zeitraum des ersten 
Lockdowns im Frühjahr 2020 geklagt, 
obwohl die Krankheit COVID-19 bzw. 
SARS-CoV-2 erst am 23.05.2020 in das 
Infektionsschutzgesetz aufgenommen 
worden war.
Voraussetzung für den Eintritt des Versiche-
rungsfalles war nach dem Wortlaut der fast 
identischen Versicherungsbedingungen 
die Beeinträchtigung des Betriebes durch 
eine Anordnung aufgrund des Infektions-
schutzgesetzes. Während in einem der 
Fälle vollumfänglich auf die im Infektions-
schutzgesetz genannten Krankheiten Bezug 
genommen worden ist, waren in zwei Fällen 
einschränkend die für den Versicherungs-
fall maßgeblichen Krankheiten direkt in 
den Versicherungsbedingungen genannt.
Die Landgerichte Stralsund und Neubran-
denburg hatten die Klagen abgewiesen 
und zur Begründung im Wesentlichen 
ausgeführt, die in den Versicherungsbe-
dingungen und dem Infektionsschutzge-
setz jeweils enthaltene Aufzählung der 
versicherten Krankheiten und Krankheits-
erreger sei abschließend.
Die hiergegen gerichteten Berufungen  
wies der Senat – aus den oben genannten 
Gründen – zurück.
Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Die 
Revision zum Bundesgerichtshof ist wegen 
der grundsätzlichen Bedeutung der 
Sachen und zur Sicherung einer einheitli-
chen Rechtsprechung eröffnet.

  Fahrtkosten als Reisekosten? –   
  Zum typischerweise arbeitstäg-   
  lichen Aufsuchen eines   
  Sammelpunkts  

Der Bundesfinanzhof hat seine Grundsätze 
zu den Reisekosten im Zusammenhang mit 
dem arbeitstäglichen Aufsuchen eines 
Sammelpunkts weiter konkretisiert. Ent- 
scheidend sei, ob der Arbeitnehmer aus 
der Sicht ex ante nach den arbeitsrecht-
lichen Festlegungen dauerhaft denselben 
Ort oder dasselbe weiträumige Tätigkeits-
gebiet typischerweise arbeitstäglich 
aufzusuchen habe. Die arbeitsrechtliche 

Anordnung des Arbeitgebers als solche 
müsse für ihre steuerliche Wirksamkeit 
nicht dokumentiert werden. 

  Rücklage für Ersatzbeschaffung –   
  Verlängerung der Reinvestitions-   
  frist  

Das Bundesfinanzministerium hat die Rein-
vestitionsfrist für die Übertragung stiller 
Reserven auf Ersatzwirtschaftsgüter des 
Anlage- oder Umlaufvermögens nach 
Bildung einer Rücklage erneut verlängert. 
Die Frist verlängert sich um zwei Jahre, 
wenn die Rücklage ansonsten am Schluss 
des nach dem 29. Februar 2020 und vor 
dem 1. Januar 2021 enden Wirtschaftsjahr 
aufzulösen wäre. Sie verlängert sich um 
ein Jahr, wenn die Rücklage am Schluss 
des nach dem 31. Dezember 2020 und vor 
dem 1. Januar 2022 endenden Wirtschafts-
jahres aufzulösen wäre.

  Lohnsteuer für digitale   
  Betriebsfeier?  

Auch bei Online-Betriebsfeiern gelten die 
lohnsteuerrechtlichen Regelungen, d. h. 
Zuwendungen der Firma im Rahmen einer 
digitalen Betriebsfeier bleiben bis zu einem 
Betrag von 110 Euro je Mitarbeiter steuer- 
frei. Für diese Grenze werden alle Aufwen-
dungen einschließlich der Umsatzsteuer 
zum Beispiel für Speisen oder Geschenke 
zusammengerechnet. Maximal kann ein 
Unternehmen zwei Veranstaltungen pro 
Jahr für seine Belegschaft durchführen, 
ohne dass Lohnsteuer und Sozialversiche-
rungsbeiträge gezahlt werden müssen.
Wenn die Betriebsfeier mehr kostet, sind 
für den Teil, der die Grenze übersteigt, 
Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge 
beim Mitarbeiter abzurechnen. Denn dann 
gilt die Betriebsfeier als geldwerter Vorteil. 
Alternativ kann die Firma den höheren Auf- 
wand pauschal versteuern.
An der Feier müssen alle Beschäftigten der 
Firma teilnehmen dürfen. Auch ausgeschie-
dene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
Leiharbeitskräfte, Aushilfen, Praktikanten, 
Referendare und auch Angehörige zählen 
dazu. Wenn nur eine Abteilung feiert, muss 
auch hier jedes Teammitglied teilnehmen 

können. Einladungen nur nach Hierarchie, 
Umsatzzahlen oder Funktion sind lohn-
steuerrechtlich unzulässig. Ob am Ende 
tatsächlich teilgenommen wird, bleibt den 
Mitarbeitern selbst überlassen.

  Geänderte Umsatzsteuerregeln   
  für landwirtschaftliche Betriebe  

Ab dem neuen Jahr gelten Änderungen  
in der Besteuerung kleinerer land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe. Einem 
entsprechenden Gesetz aus dem Deut-
schen Bundestag hat der Bundesrat am  
17. Dezember 2021 zugestimmt. Es wird 
nun dem Bundespräsidenten zur Unter-
zeichnung zugeleitet. Der Umsatzsteuer-
Durchschnittssatz für die vereinfachte 
Besteuerung pauschalierender land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe sinkt ab dem 
Jahr 2022 von 10,7 auf 9,5 Prozent. 
Betroffen sind Betriebe mit bis zu 600.000 
Euro Jahresumsatz.

  Zum Zeitraum der Rechnungs-   
  berichtigung bei zu Unrecht   
  ausgewiesener Umsatzsteuer  

Wenn der Rechnungsempfänger den Vor- 
steuerabzug geltend gemacht hat, ist der 
aufgrund eines unberechtigten Steueraus-
weises geschuldete Steuerbetrag für den 
Zeitraum zu berichtigen, in dem der 
Rechnungsempfänger die Vorsteuer an das 
Finanzamt zurückzahlt. Auf den Zeitpunkt 
der Berichtigungsbeantragung beim 
Finanzamt oder den einer Rechnungsbe-
richtigung kommt es nicht an. So entschied 
der Bundesfinanzhof.
Die Berichtigung des geschuldeten Steuer- 
betrages sei unter den im Umsatzsteuerge-
setz weiter bezeichneten Bedingungen für 
den Besteuerungszeitraum vorzunehmen, 
in dem die Gefährdung des Steueraufkom-
mens beseitigt worden sei. Ein Vorsteuer-
abzug beim Empfänger der Rechnung dürfe 
nicht durchgeführt oder die geltend 
gemachte Vorsteuer dürfe nicht an die 
Finanzbehörde zurückgezahlt worden sein.
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Die in dieser Mandantenzeitung 
gegebenen Informationen können 
die zugrunde liegenden Sachver-
halte oftmals nur verkürzt wieder-
geben. Wir bitten Sie daher, vor 
Entscheidungen auf der Grund lage 
dieser Informationen, diesbezüg-
lich mit uns Kontakt aufzunehmen.

  Rechtsprechung des Europäischen   
  Gerichtshofs zum umsatzsteuer-   
  lichen Zuordnungswahlrecht  

Der Europäische Gerichtshof hat entschei-
den, dass die von der Finanzverwaltung 
gesetzte Frist für das umsatzsteuerliche 
Zuordnungswahlrecht bei gemischt genutz-
ten Gegenständen (z. B. ein Einfamilien-
haus oder Photovoltaikanlage wird sowohl 
privat als auch unternehmerisch genutzt) 
grundsätzlich europarechtskonform sei. 
Das bedeutet, dass das Zuordnungswahl-
recht dem Finanzamt bis zum Ablauf der 
gesetzlichen Abgabefrist für die Umsatz-
steuererklärung mitgeteilt werden. Zu 
beachten ist dabei, dass bei der Fristbe-
rechnung bestehende Fristverlängerungen 
für die Erstellung der Erklärung durch 
einen Steuerberater nicht berücksichtigt 
werden kann.

  Keine Lohnfortzahlung im   
  Lockdown  

Muss der Arbeitgeber seinen Betrieb auf- 
grund eines staatlich verfügten allgemeinen 
„Lockdowns“ zur Bekämpfung der Corona- 
Pandemie vorübergehend schließen, trägt 
er nach einem Urteil des Bundesarbeitsge-
richts nicht das Risiko des Arbeitsausfalls 
und ist nicht verpflichtet, den Beschäftig-
ten Vergütung unter dem Gesichtspunkt 
des Annahmeverzugs zu zahlen. Der Arbeit-
geber trage nicht das Risiko des Arbeits-
ausfalls, wenn zum Schutz der Bevölkerung 
vor schweren und tödlichen Krankheitsver-
läufen infolge von SARS-CoV-2-Infektionen 
durch behördliche Anordnung in einem 
Bundesland die sozialen Kontakte auf ein 
Minimum reduziert und nahezu flächende-
ckend alle nicht für die Versorgung der 
Bevölkerung notwendigen Einrichtungen 
geschlossen werden. In so einem Fall 
realisiere sich nicht ein in einem bestimm-
ten Betrieb angelegtes Betriebsrisiko.

  Entsorgung von steuerrelevanten   
  Unterlagen: Aufbewahrungsfristen   
  beachten!  

Zum Jahreswechsel können oft alte Unter- 
lagen entsorgt werden. Häufig gilt eine 
10-jährige Aufbewahrungsfrist. Nach dem 
31. Dezember 2021 können daher Bücher, 
Inventare, Bilanzen, Rechnungen und 
Buchungsbelege, die vor dem 1. Januar 
2012 aufgestellt wurden, vernichtet werden, 
wenn die Steuerbescheide endgültig sind. 
Für Geschäftsbriefe und sonstige Unter-
lagen, wie z. B. Lohnunterlagen, gilt eine 
6-jährige Aufbewahrungsfrist. Solche 
Unterlagen, die vor dem 1. Januar 2016 
entstanden sind, können ebenfalls 
entsorgt werden, wenn die Steuerbeschei-
de endgültig sind.

  Bundesrat stimmt über   
  Verlängerung der Unternehmens-   
  hilfen ab  

Der Bundesrat hat über die Verlängerung 
von Corona-Hilfen für Unternehmen aus 
dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds abge- 
stimmt. Nach derzeitiger Rechtslage sind 
Unterstützungen für Unternehmen, die 
aufgrund der Corona-Krise in Not gerieten, 
nur bis Ende des Jahres möglich – diese 
Befristung dehnt der Bundestagsbeschluss 
nun um sechs Monate bis Ende Juni 2022 
aus.
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  wpg@dornbach.de · www.dornbach.de 

WEITERE INFORMATIONEN

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf 
und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage 
www.dornbach.de unter Events oder Sie wenden sich 
direkt an Frau Lydia Schmidt, PR- und Marketing-Referentin:
Telefon: +49 261 94 31 - 438
Mail:   lschmidt@dornbach.de

STANDORTE

Bad Homburg / FFM · Bergisch Gladbach · Bergisch 
Gladbach / NL von Köln · Berlin · Bonn · Darmstadt · 
Dessau-Roßlau · Flughafen FF / Hahn · Frankfurt am Main · 
Hamburg · Koblenz · Köln · Lutherstadt Wittenberg ·  
Mainz · München · Pforzheim · Pirna · Rinteln · Saar- 
brücken · Solingen · Wetzlar

  Veranstaltungstermine von und mit DORNBACH 

16. FEBRUAR 2022 · ONLINE SEMINAR
AKTUELLES ZUM SOZIALVERSICHERUNGSRECHT 2022

Ein Online-Seminar des Deutschen Steuerberaterverbands
Werden Sie in der Praxis auch zunehmend mit Fragen aus dem Sozialversicherungsrecht konfrontiert? 
Dieses Online-Seminar wird Sie künftig noch besser in die Lage versetzen, über die aktuellen Entwicklungen im SV-Recht einen betriebs-
prüfungssicheren Überblick zu behalten. 
Es werden die wichtigsten Themen aus der Gesetzgebung und die aktuellen Rundschreiben der SV-Träger behandelt.

03. MÄRZ 2022 · ONLINE SEMINAR
WOHIN STEUERT UNSER GELD IN 2022?

Ein Online-Vortrag der Rhein-Zeitung Koblenz
Wir leben in aufwühlenden, herausfordernden Zeiten. Klimawandel, neue (digitale) Arbeitswelten und Corona-Pandemie sind nur einige 
der großen Themen, die unseren Alltag beeinflussen. Damit verbunden ist eine Vielzahl an rechtlichen und steuerlichen Fragen, die es 
zu beantworten gilt, wenn wir beispielsweise unser Geld sicher anlegen und unser Geschäftsleben rechtssicher gestalten möchten. 
Die Referenten beleuchten unter anderem die für Unternehmer und Privatanleger wichtigsten Ergebnisse des Koalitionsvertrags der 
Ampel und geben Handlungsempfehlungen. Außerdem widmen sie sich aktuellen Brennpunkten bei der Umsatzsteuer und stellen die 
Neuerungen im Bereich der gesetzlichen Sozialversicherung vor.

22. MÄRZ 2022 · ONLINE SEMINAR
WEGZUG UND ZUZUG DES UNTERNEHMERS UND SEINER FAMILIE AUS STEUERLICHER SICHT 

Der Unternehmer und seine Familienmitglieder möchten mobil sein. Studien- und arbeitsbedingte Auslandsaufenthalte oder der endgültige 
Wegzug ins Ausland gehören regelmäßig zur Lebensplanung. Aus steuerlicher Sicht können mit solchen Änderungen in den Lebensverhält-
nissen erhebliche Auswirkungen verbunden sein. Dies betrifft insbesondere die unmittelbaren steuerlichen Folgen des Wegzugs im Inland. 
Hierbei steht die Besteuerung stiller Reserven im Betriebsvermögen und in Gesellschaftsanteilen im Fokus.
Die steuerliche Situation nach dem Zuzug muss aus Sicht des Zuzugstaates frühzeitig vollständig beleuchtet werden. In extremen Fällen 
kann sich ein Umzug sogar verbieten.

  Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Webseite unter www.dornbach.de/de/events.html  


